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16/02 Rundfunk

22/02 Zivilprozessordnung

Norm

ORF-G 2001 §38b Abs1;

ORF-G 2001 §38b Abs2;

ZPO §273;

1. ZPO § 273 heute

2. ZPO § 273 gültig ab 01.01.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 76/2002

3. ZPO § 273 gültig von 03.07.1925 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 183/1925

Rechtssatz

Für die Au<assung, wonach der Begri< des wirtschaftlichen Vorteils in § 38b ORF-G 2001 eng auszulegen sei, sodass

nur auf den tatsächlich vom ORF erlangten "Betrag" abzustellen sei und die durch ein Gewinnspiel mit der hier

ausgespielten Gewinnsumme ausgelösten - damit als Folge der rechtswidrigen Handlung eintretenden - positiven

Entwicklungen am Hörermarkt außer Betracht bleiben müssten, Andet sich im Gesetz kein Anhaltspunkt. Insbesondere

kann diese Au<assung auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass dadurch der Behörde eine aufwendige und

kostenintensive ErmittlungspBicht auferlegt würde, ist der Behörde doch durch § 38b Abs. 2 ORF-G 2001 die Befugnis

eingeräumt, den Abschöpfungsbetrag - unter Berücksichtigung aller dafür bedeutenden Umstände - zu schätzen, wenn

er aus Informationen, Auskünften, Aufzeichnungen oder Büchern nicht ermittelt oder berechnet werden kann. Dabei

ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber der Regulierungsbehörde mit dieser Bestimmung ein Instrument

bereitstellen wollte, das im Ergebnis ein Vorgehen ermöglicht, wie es der richterlichen Festsetzung insbesondere von

Schadenersatzbeträgen nach § 273 ZPO entspricht.Für die Au<assung, wonach der Begri< des wirtschaftlichen Vorteils

in Paragraph 38 b, ORF-G 2001 eng auszulegen sei, sodass nur auf den tatsächlich vom ORF erlangten "Betrag"

abzustellen sei und die durch ein Gewinnspiel mit der hier ausgespielten Gewinnsumme ausgelösten - damit als Folge

der rechtswidrigen Handlung eintretenden - positiven Entwicklungen am Hörermarkt außer Betracht bleiben müssten,

Andet sich im Gesetz kein Anhaltspunkt. Insbesondere kann diese Au<assung auch nicht damit gerechtfertigt werden,

dass dadurch der Behörde eine aufwendige und kostenintensive ErmittlungspBicht auferlegt würde, ist der Behörde

doch durch Paragraph 38 b, Absatz 2, ORF-G 2001 die Befugnis eingeräumt, den Abschöpfungsbetrag - unter

Berücksichtigung aller dafür bedeutenden Umstände - zu schätzen, wenn er aus Informationen, Auskünften,

Aufzeichnungen oder Büchern nicht ermittelt oder berechnet werden kann. Dabei ist davon auszugehen, dass der

Gesetzgeber der Regulierungsbehörde mit dieser Bestimmung ein Instrument bereitstellen wollte, das im Ergebnis ein

Vorgehen ermöglicht, wie es der richterlichen Festsetzung insbesondere von Schadenersatzbeträgen nach Paragraph

273, ZPO entspricht.
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